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R u N D E R L A S S E

B E R I C H T I G u N G

im JMBl. 05/2014, S. 228 wurde bei dem veröffentlichten Runderlass Nr. 18, betreffend die 
errichtung einer 19. Kammer beim hessischen Landesarbeitsgericht  eine falsche gült.-verz. 
nr. angegeben.

hier muss es richtig heißen: – Gült.-Verz. Nr. 211 –.
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R u N D E R L A S S E

Nr. 21 Durchführungsvorschriften zur Gerichtsvollziehervergütung. RdErl. d. HMdJ v. 
28.04.2014 (2343 - Z/C 2 - 2013/11108 - Z/A 2) – JMBl. S. 270 –

– Gült.-Verz. Nr. 2105 –

zur durchführung von § 52 des hessisches besoldungsgesetzes vom 27. mai 2013 (gvbl. 
s. 218, 256, 508), zuletzt geändert durch gesetz vom 20. november 2013 (gvbl. s. 578), 
und der gerichtsvollzieher-vergütungsverordnung vom 7. november 2013 (gvbl. s. 645) 
wird im einvernehmen mit dem hessischen ministerium des innern und für sport und dem 
hessischen ministerium der Finanzen Folgendes bestimmt:

1. Allgemein

1.1 die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher rechnet kalendermonatlich am 
letzten Werktag mit der zentralen Abrechnungsstelle bei dem oberlandesgericht 
Frankfurt am main ab (Abschnitt X nr. 1 der hessischen ergänzungsbestimmungen zu 
§§ 7 Abs. 1 und 2, §§ 54 und 56 Abs. 1 gvo), die die mitversteuerung über die hes-
sische bezügestelle veranlasst.

1.2 die zentrale Abrechnungsstelle überwacht die vorlage der Abrechnungen. 

2. Vergütung bei Verhinderung oder Erkrankung, besondere Vergütung 
(§ 52 Abs. 3 und 4 HBesG)

2.1 Anträge auf gewährung einer zusätzlichen vergütung nach § 52 Abs. 3 hbesg und 
Anträge auf gewährung einer besonderen vergütung nach § 52 Abs. 4 hbesg sind 
auf dem dienstweg der Präsidentin oder dem Präsidenten des oberlandesgerichts 
vorzulegen.

2.2 bei der ermittlung des zusätzlichen oder besonderen vergütungsbedarfs sind jeweils 
die bruttobeträge der notwendigen Kosten und erforderlichen Aufwendungen den ge-
zahlten bruttobeträgen der gerichtsvollziehervergütung gegenüberzustellen.

2.3 bei der ermittlung des zusätzlichen oder besonderen vergütungsbedarfs sind jeweils 
die einnahmen und Ausgaben der letzten sechs Kalendermonate vor entstehen der 
Aufwendungen zugrunde zu legen.

2.4 Anträgen nach § 52 Abs. 3 nr. 1 hbesg sind folgende unterlagen beizufügen:

a) nachweise über das vorliegen einer zeitlich zusammenhängend länger als zwei 
Wochen dauernden verhinderung (zum beispiel ärztliches zeugnis); urlaubs zeiten 
gelten nicht als verhinderung in diesem sinne,

b) eine Aufstellung mit belegen über die laufenden notwendigen bürokosten für die 
dauer der verhinderung und
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c) eine Aufstellung mit belegen über die laufenden notwendigen bürokosten in den 
letzten sechs Kalendermonaten vor der verhinderung.

2.4.1 Für den Fall einer vorhersehbar längerfristigen verhinderung (zum beispiel elternzeit, 
lang andauernde erkrankung) sind die gerichtsvollzieherinnen und gerichtsvollzieher 
verpflichtet, die für die einrichtung und unterhaltung des büros anfallenden Kosten 
soweit möglich und zumutbar zu reduzieren. dies gilt insbesondere in bezug auf be-
ste  hende beschäftigungsverhältnisse.

2.5 Anträgen nach § 52 Abs. 3 nr. 2 hbesg sind folgende unterlagen beizufügen:

a) ein nachweis über die dauer der erkrankung der bürokraft und über die Weiter-
zahlung des beschäftigungsentgelts,

b) eine Aufstellung mit belegen über die notwendigen Aufwendungen aus Anlass der 
erkrankung der bürokraft und

c) eine Aufstellung mit belegen über die laufenden notwendigen bürokosten der letz-
ten sechs Kalendermonate vor der erkrankung der büro kraft.

2.6 Anträgen nach § 52 Abs. 4 hbesg sind folgende unterlagen vorzulegen:

a) eine Aufstellung mit belegen über die laufenden notwendigen bürokosten der letz-
ten sechs Kalendermonate vor dem entstehen der beson deren Aufwendungen,

b) eine Aufstellung mit nachweisen über die entstandenen höheren Aufwendungen 
und

c) eine ausführliche begründung für die notwendigkeit der entstandenen höheren 
Aufwendungen.

3. Steuerliche Behandlung der Gerichtsvollziehervergütung

3.1 die den gerichtsvollzieherinnen oder gerichtsvollziehern und den hilfsweise beschäf-
tigten beamtinnen oder beamten im gerichtsvollzieherdienst zustehende vergütung 
unterliegt in vollem umfang dem steuerabzug vom Arbeitslohn. sie wird von der hes-
sischen bezügestelle (hbs) zusammen mit den übrigen dienstbezügen versteuert.

3.2 mit der vergütung sind sämtliche im zusammenhang mit der tätigkeit im gerichts-
vollzieherdienst entstehenden Aufwendungen (zum beispiel für eine bürokraft) abge-
golten. sie können jedoch nach den allgemeinen steuerlichen grundsätzen als Wer-
bungskosten im rahmen der einkommensteuerveranlagung geltend gemacht werden. 
im Lohnsteuerabzugsverfahren können die voraussichtlichen Werbungskosten auf 
Antrag als Freibetrag berücksichtigt werden (Lohnsteuer-ermäßigungsverfahren).

3.3 die einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer, des solidaritätszuschlags und gege-
benenfalls der Kirchensteuer sowie die entrichtung der sozialversicherungsbeiträge 
für eine bürokraft obliegen den im gerichtsvollzieherdienst eingesetzten bediensteten 
als Arbeitgebern.
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4. Ruhegehaltfähigkeit der Gerichtsvollziehervergütung 
(§ 3 GVVergV)

4.1 Für die Festsetzung des ruhegehaltfähigen Anteils der gerichtsvollziehervergütung ist 
weiterhin Art. Xiv § 5 des reformgesetzes vom 24. Februar 1997 (bgbl. i s. 322, 341), 
geändert durch gesetz vom 19. Februar 2006 (bgbl. i s. 334), anzuwenden. grund-
lage für die bemessung ist daher weiterhin der betrag, wie er sich aus den bemes-
sungsgrundlagen nach dem stand vom 30. Juni 1997 ergibt.

4.2 Abschnitt iii nr. 3 der durchführungshinweise des bundesministeriums des innern 
vom 14. April 1997 (gmbl. s. 210) ist weiterhin zu beachten.

M I T T E I L u N G E N  D E S  P R Ä S I D E N T E N 
D E S  O B E R L A N D E S G E R I C H T S

Veröffentlichung der Anerkennung von Gütestellen im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO. 
(318 E - I/3 - 850/14) – JMBl. S. 272 –

herr rA dr. Andreas may, gsK stocKmAnn + KoLLegen, taunusanlage 21 in 60325 
Frankfurt am main wurde mit bescheid vom 14.05.2014 (Az: 318 e - i/3 - 850/14) als güt-
estelle im sinne des § 794 Abs. 1 nr. 1 zPo anerkannt.

P E R S O N A L N A C H R I C H T E N

die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren veröffent-
lichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

ernannt wurden:

zum regierungsdirektor : regierungsoberrat reinhard zinn;

zum oberamtsrat : Amtsräte thorsten Kühn und Jörg schrumpf;
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zur Amtsrätin : Justizamtfrauen Alexandra engel-Freiling, sabine hockacker 
und gabriele Lehr;

zum Amtsrat : Justizamtmann Jörg Faulhaber;

zur Justizamtfrau : Justizoberinspektorinnen nadine holstein, Anke Käckell und 
Anja raschke;

zum Justizamtmann : Justizoberinspektor holger Kuhn;

zur Justizoberinspektorin : Justizinspektorinnen simone schwarz und ina zukunft;

zum Justizoberinspektor : Justizinspektoren mathias räuber und André schouler;

zur Justinspektorin : marie-christin eschrich, natalia gleim, sophie helbig, susanne 
Jepp, ramona Kaiser, Julia Lotz, Katrin molter, vanessa moor, 
Alesja ripin, christin thomasberger, Jennifer ulbrich – sämtli-
che unter gleichzeitiger berufung in das beamtenverhältnis auf 
Probe –;

zum Justizinspektor : timo reinhard und Johannes vierheller – beide unter gleichzei-
tiger berufung in das beamtenverhältnis auf Probe –.

Justizinspektorin Janet irmer, Justizinspektoren gregor Kaufmann und michael zahn wurden 
in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
Amtsrätin gaby Wollschläger v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. it-stelle 
der hessischen Justiz in bad vilbel, Justizamtmann marco mayer v. d. oberlandesgericht 
Frankfurt am main a. d. hessische ministerium der Justiz in Wiesbaden, Justizinspekto-
rinnen Lisa Feick v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht darmstadt, 
melanie hausdörfer v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. Landgericht gießen, 
Katharina Kraus v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht Wetzlar, Ka-
tharina Pawlik v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht Kassel, Justiz-
inspektoren Julian ide v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht Kassel, 
marc zimmermann v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht Kassel.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
oberinspektor heinrich-Peter schmitt.
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Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main 

ernannt wurden:

zur Leitenden ober-
staatsanwältin als
Abteilungsleiterin bei
einer generalstaats-
anwaltschaft : oberstaatsanwältin als hauptabteilungsleiterin bei einer staats-

anwaltschaft bei einem Landgericht dagmar stünkel-claude 
– unter berufung in das beamtenverhältnis auf Probe –;

zur inspektorin : marie-Luise schmidt – unter gleichzeitiger berufung in das be-
amtenverhältnis auf Probe –;

zum Justizinspektor : thomas Laubach – unter gleichzeitiger berufung in das beam-
tenverhältnis auf Probe –.

versetzt wurde:
Justizinspektor rené hüllermeier v. d. generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main a. d. 
staatsanwaltschaft Frankfurt am main.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
oberamtsrätinnen monika börchers und gertie göschka.

Landgerichte

ernannt wurden:

zur oberamtsrätin : Amtsrätinnen cornelia hauschild in darmstadt, rita Amthor in 
Frankfurt am main und cornelia Kozlowski in Kassel;

zum oberamtsrat : Amtsrat holger scharf in gießen;

zur Amtsrätin : Amtfrau ilse rodegro-habel in Limburg a.d. Lahn;

zum Amtsrat : Amtmänner ernst Peter müller, norbert müller, Andreas nixdorff 
in darmstadt, Werner Jauer in Fulda und Justizamtmann volker 
Weisbender in Limburg a.d. Lahn;

zur Amtfrau : oberinspektorinnen ute Amann, renate eckert-o´reily in 
darmstadt, elke mayer, roswitha mendryk-heß, birgit möß-
inger, christel moneke, claudia ricker in Frankfurt am main, 
rosemarie begovici in hanau, claudia Langer und vera melzer 
in Kassel;

zum Amtmann : oberinspektoren Klaus Westerburg in darmstadt, Wolfgang 
Kistner, hermann Woratschek in Frankfurt am main und micha-
el Pfeiffer in hanau;
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zur oberinspektorin : donata nagel in Wiesbaden – unter gleichzeitiger berufung in 
das beamtenverhältnis auf Probe –,

inspektorinnen Lena spengler in darmstadt und Katrin ulmer 
in marburg;

zum oberinspektor : inspektoren gert santelmann in darmstadt und mario mick in 
Kassel;

zur inspektorin : sandra Weber in darmstadt sowie Yvonne Kirschnik und Jenny 
Pabel in Frankfurt am main – sämtliche unter gleichzeitiger be-
rufung in das beamtenverhältnis auf Probe –;

zum inspektor : christoph mankel in Kassel und gianluca mele in marburg  
– beide unter gleichzeitiger berufung in das beamtenverhältnis 
auf Probe –.

oberinspektor Frank seifert in hanau, inspektorinnen Josefine hein in Frankfurt am main, 
silke iannotti, Yvonne von Wienitz in gießen, Katrin Paul in Kassel, Justizinspektorinnen 
bianca Kornübe, caroline marx in Frankfurt am main, inspektoren Özkan Yildirim in Frank-
furt am main, Frank stöhrmann in Fulda, erich Achilles in gießen wurden in das beamten-
verhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
Justizamtfrau stephanie tscharn v. d. Landgericht Frankfurt am main a. d. Landgericht 
Wiesbaden, Justizinspektorin Ann-Kathrin Weber v. d. Landgericht Wiesbaden a. d. Amts-
gericht hanau, Justizinspektor simon brouër v. d. Landgericht Frankfurt am main a. d. 
hessische ministerium für umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und verbraucherschutz 
in Wiesbaden .

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
Amtsräte Wilfrid schnaubel, Wolfgang schömann in gießen, uwe meerheim in Wiesbaden 
und Amtmann heinz demleitner in Frankfurt am main.

Staatsanwaltschaften

ernannt wurden:

zum staatsanwalt
als gruppenleiter : staatsanwalt Karl-heinz ernst in Kassel;

zum oberamtsrat : Amtsrat mirko svoboda in marburg;

zur Amtsrätin : Justizamtfrau margit chrysalidis in darmstadt – zweigstelle of-
fenbach am main –;
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zur Justizamtfrau : Justizoberinspektorin ute Logemann in darmstadt;

zur Justizoberinspektorin : Justizinspektorin Alexandra zavelberg in Limburg a.d. Lahn;

zum Justizoberinspektor : Justizinspektor oliver gottwald in darmstadt – zweigstelle of-
fenbach am main –;

zur Justizinspektorin : melanie gretschel in darmstadt und Agnes bauer in hanau 
– beide unter gleichzeitiger berufung in das beamtenverhältnis 
auf Probe –.

Justizinspektorinnen sonja Pfeffinger in darmstadt, marlen grützner, romy Kulawinski in 
Frankfurt am main und stephanie Kämmerer in gießen wurden in das beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
Justizoberinspektorin martina Lieverscheidt v. d. staatsanwaltschaft Limburg a.d.Lahn a. 
d. staatsanwaltschaft Frankfurt am main, Justizinspektorinnen stefanie goldbach v. d. 
staatsanwaltschaft hanau a. d. generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main, magdalena 
hartmann v. d. staatsanwaltschaft darmstadt a. d. Amtsgericht offenbach am main, Jus-
tizinspektoren daniel döttger v. d. staatsanwaltschaft Frankfurt am main a. d. it-stelle der 
hessischen Justiz in bad vilbel, nils Kühnel v. d. staatsanwaltschaft Frankfurt am main a. 
d. generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter und als der ständige vertreter einer Leitenden ober-
staatsanwältin oder eines Leitenden oberstaatsanwalts bei einer staatsanwaltschaft hart-
mut Ferse in Wiesbaden, oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer staatsanwalt-
schaft bei einem Landgericht Wolfgang thiele in gießen, Justizamtfrau dagmar staffa in 
marburg.

Auf eigenen Antrag:
staatsanwalt Wolf Jördens in Wiesbaden mit Ablauf des 30. Juni 2014.

entlassen:
Justizinspektorin monic schindhelm in marburg.

IT-Stelle der hessischen Justiz in Bad Vilbel

ernannt wurden:

zur Amtfrau : oberinspektorin Kristin Fenner;

zum oberinspektor : inspektor stephan heinrich georg Pape;

zur obersekretärin : sekretärin melanie meißner.
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Amtsgerichte

ernannt wurden:

zur richterin am Amts-
gericht als die ständige
vertreterin einer direktorin
oder eines direktors : richterin am Amtsgericht inge staples in büdingen;

zur regierungsoberrätin : regierungsoberrat gabriele danne in gießen;

zur oberamtsrätin : Amtsrätinnen sibylle Launhardt in Frankfurt am main, michaela 
Wischnewsky in gießen und cornelia geidies in Kassel;

zum oberamtsrat : Amtsräte Friedel bagus in Fulda und Wilhelm grünewald in ha-
nau;

zur Amtsrätin : Justizamtfrauen silke gerhards in darmstadt, nicole helmer 
und susanne Kassold in Frankfurt am main, beate euler in 
gelnhausen und ute Weinbrenner in hanau;

zum Amtsrat : Justizamtmann harald scharmann in gießen;

zur Justizamtfrau : Justizoberinspektorinnen stefanie grave, verena becker in 
darmstadt, nicole reinhardt-graf, hannah volk in Frankfurt am 
main, doreen Fuchs, Agnes günther in gelnhausen, stephanie 
bendig in hanau und elke nau in Kirchhain;

zum Justizamtmann : Justizoberinspektoren Joachim hand in Frankfurt am main und 
Lars hellmer in offenbach am main;

zur Justizoberinspektorin : Justizinspektorinnen manuela hirsch, sandra schoch in darm-
stad, isabel Fritz in eschwege, Anke brankers in Friedberg 
(hessen), rebecca Krolop in gießen, nadine hubert in Lam-
pertheim und maike gaul in offenbach am main;

zum Justizoberinspektor : Justizinspektoren Alexander bock in Alsfeld, reiner schlosser 
in eschwege, Lars habermann in Frankfurt am main und torben 
hübner in gießen;

zur inspektorin : christina schmauch in Frankenberg (eder), claudia dettel-
mann, stefanie müller, sandra scheidt, Jennifer spiegel in 
Frankfurt am main, Ann-Katrin dolle in Korbach, saskia Knopf 
in Limburg a.d. Lahn, Anna schäfer in rüdesheim, sarah ull-
mann in rüsselsheim, sandra gorsler und Jana Preuß in Wies-
baden – sämtliche unter gleichzeitiger berufung in das beam-
tenverhältnis auf Probe –,

Justizsekretärin denise marksteiner in Wiesbaden;

zum inspektor : martin henrici, tobias Kisser, robert Pussehl martin regel-
mann, christoph Wittmann in Frankfurt am main, Julius beß-
ler in hanau, marco morgenstern in Königstein im taunus und 
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mathias Fischer in Wiesbaden – sämtliche unter gleichzeitiger 
berufung in das beamtenverhältnis auf Probe,

Justizobersekretäre bastian hörnig in darmstadt und sebas-
tian schmidt in Königstein im taunus und oliver strickler in 
marburg.

Justizinspektorinnen Lisa Jäger in bensheim, betti merz in büdingen, stefanie beller, denise 
hieckmann in darmstadt, Anna-Katharina hofmann, stefanie Pfarschner, sandra schnell-
hardt, sandra steinat, sabrina stuht, saskia vallbracht in Frankfurt am main, miriam ross-
eck in hanau, Astrid Lippert in marburg, sandra Leonhardi in rüsselsheim, christin Küster 
in Wetzlar, clara günther, isabelle herbst, stefanie Wetzel in Wiesbaden sowie Justizin-
spektoren Alexander bernard und christoph Kempe in Frankfurt am main wurden in das 
beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
vizepräsident des Amtsgerichts stefan mohr v. d. Amtsgericht Frankfurt am main a. d. 
Amtsgericht offenbach am main, Justizamtfrauen Wencke dahm v. d. Amtsgericht Kor-
bach a. d. Landgericht Kassel, tanja maurer v. d. Amtsgericht bad homburg v. d. höhe 
a. d. oberlandesgericht Frankfurt am main, heike röhrig v. d. Amtsgericht offenbach am 
main a. d. Amtsgericht Aschaffenburg, Justizamtmann heinz-Jürgen bier v. d. Amtsgericht 
Frankenberg (eder) a. d. Amtsgericht Kassel, Justizoberinspektorin miriam ruckenbiel v. 
d. Amtsgericht marburg a. d. Amtsgericht Korbach, Justizoberinspektoren benjamin bieg 
v. d. Amtsgericht offenbach am main a. d. Amtsgericht darmstadt, Andreas muth v. d. 
Amtsgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht gießen, benjamin otto v. d. Amtsgericht 
gießen a. d. Amtsgericht Fritzlar, Justizinspektorinnen stefanie giese v. d. Amtsgericht 
Kassel a. d. generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main, Antje hohmann v. d. Amtsge-
richt Frankfurt am main a. d. Amtsgericht Kassel, Julia hollmann v. d. Amtsgericht hanau 
a. d. Amtsgericht gera, Franziska Krauß v. d. Amtsgericht Frankfurt am main a. d. staats-
anwaltschaft marburg, betti merz v. d. Amtsgericht büdingen a. d. generalstaatsanwalt-
schaft Frankfurt am main, Lisa raab v. d. Amtsgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht 
hanau, claudia sänger v. d. Amtsgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht hildburg-
hausen, Julia strobach v. d. Amtsgericht Aschaffenburg a. d. Amtsgericht offenbach am 
main, saskia vallbracht v. d. Amtsgericht darmstadt a. d. Amtsgericht Frankfurt am main, 
Justizinspektor stefan Preiß v. d. Amtsgericht offenbach am main a. d. Landgericht darm-
stadt, Justizobersekretär mit dLA im gehobenen Justizdienst timo Wenner v. d. Amtsge-
richt Wiesbaden a. d. Amtsgericht Frankfurt am main, Justizsekretär (mit dLA im gehobe-
nen Justizdienst) marcel menz v. d. Amtsgericht darmstadt a. d. Amtsgericht rüsselsheim.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
oberamtsrätin hildegard richardt in Kassel, Amtsrätin monika dinges-Król in Frankfurt am 
main, Amtsrat Walter neumann in Kassel, Justizamtmann manfred Jünemann in hanau.



279

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

ernannt wurde:

zur oberinspektorin : inspektorin dunja beck.

Verwaltungsgerichte

ernannt wurden:

zum Amtsrat : Amtmann gerd gottschaldt in Frankfurt am main;

zur Amtfrau : oberinspektorin verena Keiner in gießen;

zum oberinspektor : inspektor horst Lindenlaub in darmstadt;

zum inspektor – durch
Überleitung in den
gehobenen allgemeinen
verwaltungsdienst : Amtsinspektor horst Lindenlaub in darmstadt.

Notarinnen und Notare

zur notarin wurde bestellt:
rechtsanwältin sigrid maria hartmann mit dem Amtssitz in Fulda.

zum notar wurden bestellt:
rechtsanwalt Karsten dücker mit dem Amtssitz in hünfeld, rechtsanwalt christian Ferdi-
nand manfred oestreich mit dem Amtssitz in eichenzell, rechtsanwalt Alexander greiner 
mit dem Amtssitz in dietzenbach und rechtsanwalt Jan heinz rolf reimann mit dem 
Amtssitz in Wetzlar.

Amtssitzverlegung:
der Amtssitz des notars Peter Wolf wird mit Wirkung zum 01.05.2014 von Frankfurt am 
main nach hanau verlegt.

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
notar eckhardt Jung, Frankenberg (eder), mit Ablauf des 30.06.2014 und 
notar horst riemer, Kassel, mit Ablauf des 10.04.2014.

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar Jörg-dieter Körner, neukirchen, mit Ablauf des 31.08.2014 und 
notar günter Lamotte, Friedberg (hessen), mit Ablauf des 31.05.2014.
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S T E L L E N A u S S C H R E I B u N G E N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. eine geschäftsleiterin oder einen geschäftsleiter (§ 4 go)

bei dem Amtsgericht michelstadt.

die stelle ist ab 1. August 2014 neu zu besetzen.

bezüglich der vorgenannten stellenausschreibung zu nr. 1 wird erwartet, dass die be-
werberin oder der bewerber folgendem Anforderungsprofil entspricht:

I. Allgemeine Voraussetzungen:

– Pflichtbewusstsein

– Leistungsbereitschaft

– belastbarkeit

– Flexibilität

– initiative

– besonders gute Auffassungsgabe

– gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen

– Kostenbewusstsein

II. Besondere Voraussetzungen:

1. Fachkompetenz

– erfahrung in der rechtspflege und / oder der Justizverwaltung

– mindestens gutes fachliches Können

2. Soziale Kompetenz

– Kontaktfähigkeit, gesprächsbereitschaft

– Fähigkeit zur Konfliktlösung und einfühlungsvermögen

– Fähigkeit zu interner und externer zusammenarbeit

3. Führungskompetenz

– Fähigkeit zum vorbild

– entscheidungskompetenz, durchsetzungsvermögen, verhandlungsgeschick

– befähigung zur Personalführung und motivation

4. Organisatorische Kompetenz

– befähigung zur steuerung und veränderung von organisationsabläufen

– befähigung zur entwicklung und umsetzung von neuerungen

– befähigung zum sachgerechten Personaleinsatz.
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interessierten Frauen und männer wird die möglichkeit gegeben, sich durch schulung 
und hospitation auf die Übernahme der stelle vorzubereiten.

Verwaltungsgerichtsbarkeit

2. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am verwaltungsgericht Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauenanteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten:

zu nr. 1 binnen eines Monats an den direktor des Amtsgerichts michelstadt;

zu nr. 2 binnen drei Wochen an das hessische ministerium der Justiz in Wiesbaden zu 
richten.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 2 auf eventuelle Versetzungsbewer-
berinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an Verwaltungsbelangen 
orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren Versetzungsbewerberinnen 
und -bewerbern.
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H I N W E I S E

der Präsident des oberlandesgerichts Frankfurt am main stellt zum 1. September 2015 
voraussichtlich wieder

Anwärterinnen und Anwärter für die Laufbahn des gehobenen Justizdienstes 
– Laufbahnzweig Rechtspflegerdienst –

ein.

eingestellt werden kann, wer

•	 Deutsche	oder	Deutscher	im	Sinne	des	Artikels	116	des	Grundgesetzes	ist,

•	 die	Gewähr	dafür	bietet,	jederzeit	für	die	freiheitliche	demokratische	Grundordnung	im	
sinne des grundgesetzes und der hessischen Landesverfassung einzutreten,

•	 höchstens	40	Jahre	alt	 ist	 (diese	Höchstaltersgrenze	gilt	nicht	für	 Inhaberinnen	und	
inhaber eines eingliederungs- oder zulassungsscheins und in den Fällen des § 7  
Abs. 2 des soldatenversorgungsgesetzes),

•	 eine	 zu	 einem	 Hochschulstudium	 berechtigende	 Schulbildung	 (Abitur,	 Fachhoch-
schulreife) oder einen als gleichwertig anerkannten bildungsstand besitzt.

Bewerbungen sind bis zum 31. Oktober 2014 bei dem Präsidenten des Oberlandesgeri-
chts, 60256 Frankfurt am Main, einzureichen.

Justizbedienstete  reichen ihre bewerbung bitte auf dem dienstweg ein.

der bewerbung sind beizufügen:

a) Lebenslauf (mit Angabe der staatsangehörigkeit),

b) beglaubigte Abschrift/Kopie des schulabgangszeugnisses oder des letzten schulzeug-
nisses (sommer 2014),

c) beglaubigte Abschriften/Kopien der zeugnisse über beschäftigungen (auch evtl. Ausbil-
dung/studium) seit der schulentlassung,

d) eine erklärung, ob und ggf. welche schulden die bewerberin oder der bewerber hat,

e) bei minderjährigen bewerberinnen und bewerbern eine einverständniserklärung der ge-
setzlichen vertreter.

die Auswahl der bewerberinnen und bewerber erfolgt nach dem ergebnis einer eignungs-
prüfung.

bewerbungen von schwerbehinderten menschen sind besonders erwünscht und werden bei 
gleicher eignung vorrangig berücksichtigt. bewerbungen von menschen mit migrationshin-
tergrund sind ebenfalls ausdrücklich willkommen.

ein Anspruch auf heimatnahe Ausbildung besteht nicht. mit dem bestehen der Laufbahnprü-
fung endet das beamtenverhältnis auf Widerruf kraft gesetzes. da die einstellungen nach 
dem absehbaren bedarf erfolgen, ist eine Übernahme in das beamtenverhältnis auf Probe 
(mit dem ziel einer späteren Übernahme in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit) nach bes-
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tandener Prüfung wahrscheinlich, ein Anspruch auf Übernahme besteht allerdings ebenso 
wenig wie ein Anspruch auf heimatnahe verwendung.

nähere informationen über das berufsbild und die Ausbildung sind auf den internetseiten 
aller hessischen Justizbehörden in der rubrik Justizberufe zu finden.

Für beamtinnen und beamte des allgemeinen Justizdienstes (bis 28.02.2014: mittlerer 
Justizdienst), die sich im Wege des Aufstieges für die rechtspflegerausbildung bewerben 
möchten, wird voraussichtlich im oktober d. J. noch eine gezielte Ausschreibung durch eine 
gesonderte rundverfügung folgen.

der Präsident des oberlandesgerichts Frankfurt am main stellt zum 1. September 2015 
voraussichtlich wieder

Anwärterinnen und Anwärter für die Laufbahn des mittleren Justizdienstes 
– Laufbahnzweig allgemeiner Justizdienst –

für die Ausbildung zur Justizfachwirtin / zum Justizfachwirt ein.

eingestellt werden kann, wer

•	 Deutsche	oder	Deutscher	im	Sinne	des	Artikels	116	des	Grundgesetzes	ist	oder	die	
staatsangehörigkeit eines anderen mitgliedsstaates der europäischen union oder der 
Länder island, Liechtenstein, norwegen, schweiz besitzt,

•	 die	Gewähr	dafür	bietet,	jederzeit	für	die	freiheitliche	demokratische	Grundordnung	im	
sinne des grundgesetzes und der hessischen Landesverfassung einzutreten,

•	 höchstens	40	Jahre	alt	 ist	 (diese	Höchstaltersgrenze	gilt	nicht	für	 Inhaberinnen	und	
inhaber eines eingliederungs- oder zulassungsscheins und in den Fällen des § 7  
Abs. 2 des soldatenversorgungsgesetzes),

•	 den	Abschluss	einer	Realschule	oder den erfolgreichen Abschluss einer hauptschule 
und eine abgeschlossene berufsausbildung oder den erfolgreichen Abschluss einer 
hauptschule und eine Ausbildung in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhält-
nis oder einen als gleichwertig anerkannten bildungsstand nachweisen kann.

Bewerbungen sind bis zum 31. Oktober 2014 bei dem Präsidenten des Oberlandesgeri-
chts, 60256 Frankfurt am Main, einzureichen.

Justizbedienstete  reichen ihre bewerbung bitte auf dem dienstweg ein.

der bewerbung sind beizufügen:

a) Lebenslauf (mit Angabe der staatsangehörigkeit),

b) beglaubigte Abschrift/Kopie des schulabgangszeugnisses oder des letzten schulzeug-
nisses (sommer 2014),
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c) nachweise/zeugnisse über beschäftigungen  (auch evtl. Ausbildung/studium) seit der 
schulentlassung,

d) bei minderjährigen bewerberinnen und bewerbern eine einverständniserklärung der ge-
setzlichen vertreter.

die Auswahl der bewerberinnen und bewerber erfolgt nach dem ergebnis einer eignung-
sprüfung.

bewerbungen von schwerbehinderten menschen sind besonders erwünscht und werden bei 
gleicher eignung vorrangig berücksichtigt. bewerbungen von menschen mit migrationshin-
tergrund sind ebenfalls ausdrücklich willkommen.

ein Anspruch auf heimatnahe Ausbildung besteht nicht. mit dem bestehen der Laufbahnprü-
fung endet das beamtenverhältnis auf Widerruf kraft gesetzes. da die einstellungen nach 
dem absehbaren bedarf erfolgen, ist eine Übernahme in das beamtenverhältnis auf Probe 
(mit dem ziel einer späteren Übernahme in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit) nach bes-
tandener Prüfung wahrscheinlich, ein Anspruch auf Übernahme besteht allerdings ebenso 
wenig wie ein Anspruch auf heimatnahe verwendung.

nähere informationen über das berufsbild und die Ausbildung sind auf den internetseiten 
aller hessischen Justizbehörden in der rubrik Justizberufe zu finden.

Für beamtinnen und beamte des Justizwachtmeisterdienstes und des Justizvollziehungs-
dienstes und für Justizangestellte und Justizfachangestellte, die sich für den allgemeinen 
Justizdienst – Justizfachwirt/in – weiter qualifizieren möchten, wird voraussichtlich im ok-
tober d. J. noch eine gezielte Ausschreibung durch eine gesonderte rundverfügung folgen.
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